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A  Kundeninformation

1. Angaben zum Versicherer
HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG
Günther-Wagner-Allee 14
30177 Hannover
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover HRB 8716
Vorstand: Dr. Ulrich Scholten (Vorsitzender), Dr. Rolf Maenner, Marion Wolter

Die Schadenregulierung erfolgt durch die:
HDI-Gerling Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH
Günther-Wagner-Allee 14
30177 Hannover
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover HRB 55309
Geschäftsführung: Dr. Ulrich Scholten (Vorsitzender), Joachim Forchheim,  
Dr. Rolf Maenner, Marion Wolter 

2. Hauptgeschäftstätigkeit
Hauptgeschäftstätigkeit der HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG ist das  
Betreiben der Rechtsschutzversicherung.

3. Wesentliche Merkmale der Versicherung
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den All-
gemeinen Bedingungen für die HDI-Gerling Rechtsschutzversicherung (ARB 2011). 
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn HDI-Gerling Rechtsschutz sie durch 
Übernahme in den Versicherungsschein oder den Nachtrag genehmigt. 
Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen zwischen Ihnen und uns ist 
deutsches Recht anwendbar.

4. Beiträge
Der Beitrag enthält die von Ihnen zu entrichtende Versicherungsteuer. Zusätzliche 
Gebühren oder Kosten für die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. Vermitt-
ler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebühren oder Kos-
ten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

5. Gültigkeitsdauer des Angebots
Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere hin-
sichtlich des Preises, ist auf sechs Wochen ab Angebotsabgabe befristet.

6. Beginn der Versicherung
Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstimmende Willens-
erklärungen voraus. Das heißt, der Versicherungsvertrag kommt entweder durch 
Antrag Ihrerseits und Übersendung des Versicherungsscheins unsererseits oder 
durch Übersendung des Versicherungsscheins unsererseits und Annahmeerklä-
rung Ihrerseits wirksam zustande, sofern Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht (siehe  
Ziffer 7.) Gebrauch machen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Rechtsschutzversicherung. Nachfolgend 
geben wir Ihnen wichtige Informationen; das sind die gesetzlichen Kundeninfor-
mationen, die Einwilligungserklärung zum Bundesdatenschutzgesetz, die Versi-
cherungsbedingungen und Hinweise zum Verhalten im Schadenfall. Wenn Sie den 
Antrag ausgefüllt an uns zurücksenden, nehmen Sie bitte die Kundeninformationen 
und Versicherungsbedingungen zu Ihren Unterlagen, denn sie werden Bestandteil 
des Vertrags.
Geben Sie bitte künftig bei allen Anfragen sowie bei jedem Schriftwechsel Ihre 
Kunden- und Versicherungsscheinnummer an. Sie finden sie auf Ihrem Versiche-
rungsschein.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fällig-
keit im Sinne von § 9 ARB 2011 zahlen und eine eventuell vorhandene Wartezeit 
abgelaufen ist. 

7. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung 
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 
in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum BGB.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG, Günther-Wagner-Allee 14, 30177  
Hannover, Fax: (0511) 3902-3799, E-Mail: rechtsschutz@hdi-gerling.de oder an 
die Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen wurde.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz, und wir erstat-
ten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil Ihres Bei-
trags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 
1/360 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Jahresbeitrags zuzüglich Versi-
cherungsteuer pro Tag, an dem Versicherungsschutz bestanden hat. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufs-
frist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzu-
gewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Ver-
sicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat.

8. Laufzeit und Beendigung der Vertrags
Die Laufzeit des Vertrags beträgt mindestens ein Jahr. Der Vertrag verlängert sich 
jeweils um ein Jahr, wenn er nicht in Textform gekündigt wird. Die Kündigung muss 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf zugegangen sein.  
Siehe § 8 ARB 2011.

Weitere Möglichkeiten der Vertragsbeendigung entnehmen Sie bitte § 10 Absatz 6, 
§ 11 Absatz 1 Satz 3 sowie § 13 ARB 2011.

9. Gerichtsstand und Sprache
Das für Klagen zuständige Gericht entnehmen Sie bitte § 20 ARB 2011. Auf den 
Vertrag einschließlich aller Vorabinformationen und Kommunikation während der 
Laufzeit des Vertrags findet allein die deutsche Sprache Anwendung.

10. Außergerichtliche Beschwerdestelle
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Bei 
Beschwerden über die HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG oder die HDI-
Gerling Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH können Sie somit das kostenlo-
se, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen: 

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch das Ombudsmannver-
fahren nicht berührt.

11. Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53177 Bonn

Bei Beschwerden über die HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG oder die 
HDI-Gerling Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH können Sie sich an diese 
Aufsichtsbehörde wenden.



Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es not-
wendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung bei-
messen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie un-
richtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen 
einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-
pflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die an-
deren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlie-
ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so 
sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsän-
derung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich-
tigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B  Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

I. Bedeutung dieser Erklärung 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die HDI- und HDI-Gerling-Versiche-
rungsunternehmen [nachfolgend auch der Versicherer], insbesondere zur Einschät-
zung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versi-
cherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung 
und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung.
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz aus-
drücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des Be-
troffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allge-
meinen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn 
es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftli-
chen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist (§ 28 
Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 
1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der 
Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann 
bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermög-
licht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch in den Fällen, 
die nicht von den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden.  
(vgl. dazu Ziffer II.) 
Einen weitergehenden Schutz genießen besondere personenbezogene Daten 
(wie z. B. Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwenden, so-
weit Sie eingewilligt haben. 

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unab-
hängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Ein möglicher 
Widerruf (vgl. dazu Ziffer III.) lässt die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse 
unberührt. Sollte die Einwilligung im Hinblick auf die Ziffern II. 1 – 6 ganz oder 
teilweise verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag 
nicht zustande kommt. 

C  Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Verantwortliche Stelle ist die HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG, Günther-Wagner-Allee 14, 30177 Hannover.



II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personen- 
bezogenen Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Da-
ten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermei-
dung verwendet werden
1. 	 a)	 zur Risikobeurteilung, ggf. mittels mathematisch-statistischer Verfahren 

(Scoring), zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht 
durch die HDI- und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen;

	 b)	 zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient;

2.	 zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, nach 
dem ich bei Antragstellung befragt wurde;

3.	 zur Führung von gemeinschaftlichen Datensammlungen der HDI- und HDI-
Gerling-Versicherungsunternehmen (zu denen auch die Talanx‑Gesellschaf-
ten zählen, die im Internet unter www.talanx.de einsehbar sind oder mir 
auf Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig 
bearbeiten zu können (z.B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitrags-
zahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummer, Kontonummer, 
Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten;

4.	 zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt 
durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei 
denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. 
Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Aus-
gleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch 
im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich 
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – 
ebenfalls entsprechende Daten übermitteln;

5.	 durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der HDI- 
und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen, denen der Versicherer oder 
ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt 
(z.B. Dienstleistungsgesellschaften). Diese Dienstleistungsgesellschaften 

werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweite-
rung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbun-
den. Die Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabener-
füllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 
einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten 
zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;

6.	 zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung 
und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch 
Nutzung konzerneigener Datenbestände sowie Nutzung eines Hinweis- und 
Informationssystems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag 
der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems kann es zu einem 
auf den konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten 
zwischen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen.

Ich willige hiermit ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Da-
ten für Beratung, an mich gerichtete postalische Werbung und Angebo-
te im Bereich Versicherungen und sonstige Finanzdienstleistungen von 
den HDI/HDI-Gerling Versicherungsunternehmen oder anderen Unter-
nehmen des Talanx-Konzerns oder den für mich zuständigen Vermittler 
gespeichert und genutzt und untereinander übermittelt werden.

III. Rechts-, Widerrufs- und Widerspruchsbelehrung 

Ich kann meine Einwilligung zur Datenverarbeitung und -nutzung meiner per-
sonenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der HDI Direkt 
Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hannover, E-Mail: info@hdi.de, widerrufen. 

Meiner Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Zwe-
cke der Werbung sowie der postalischen Zusendung von Produktinformationen 
kann ich jederzeit bei der HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hanno-
ver, E-Mail: info@hdi.de widersprechen. 

D  Inhaltsverzeichnis zu den Bedingungen und Klauseln der privaten Rechtsschutzversicherungen

Vertragsbestimmungen

Allgemeine Bedingungen für die HDI-Gerling Rechtsschutzversicherung (ARB 2011)
für Privatkunden

Basis Verkehrs-Rechtsschutz	

• Verkehrs-Rechtsschutz	 § 21 Absatz 1
• Verkehrs-Rechtsschutz für die Familie (für den privaten Bereich)	 § 21 Absatz 8

Basis Privat-Rechtsschutz	 § 25

Paket Beruf	 § 25 Absatz 4

Paket Risiko Plus	 § 25 Absatz 7

Basis Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz	 § 26

Paket Beruf	 § 26 Absatz 4

Paket Risiko Plus	 § 26 Absatz 7

Paket Wohnen	 § 29

Paket Vermieten 	 § 29

Paket Rundum Sorglos	 Klausel 1991:11



1. Was ist Rechtsschutz?

§ 1 	 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung?
(1)	 Wir erbringen die für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen erforder-

lichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). Den Umfang des 
Versicherungsschutzes können Sie in den Formen ab § 21 vereinbaren. 

(2)	 Unabhängig von den folgenden Regelungen besteht zusätzlich Versiche-
rungsschutz für anwaltliche telefonische Rechtsberatung, die wir vermitteln.

§ 2	 Für welche Angelegenheiten gibt es Rechtsschutz?
Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz in den Formen der 
§§ 21 bis 29
a)	 Schadenersatz-Rechtsschutz
	 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese 

nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines ding-
lichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;

b)	 Arbeits-Rechtsschutz
aa)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnis-

sen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich 
dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche;

bb)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Rentnern/Pensio-
nären im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung so-
wie des Beihilferechts aus nicht mehr aktiven Arbeitsverhältnissen/
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen;

c)	 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhält-

nissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rechten, die 
Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben;

d)	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuld-

verhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz 
nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist. Rechtsschutz be-
steht ebenfalls für schuldrechtliche Verträge, die über das Internet abge-
schlossen werden;

e)	 Steuer-Rechtsschutz
aa)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abga-

benrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwal-
tungsgerichten; 

bb)	 für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
Einspruchs-/ Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren 
vorangehen (nur im Paket Risiko Plus);

f)	 Sozial-Rechtsschutz
aa)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialge-

richten; 
bb)	 für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen in  

Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen 
(nur im Paket Risiko Plus); 

g)	 Verwaltungs-Rechtsschutz 
aa)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen 

Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsge-
richten;

bb)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nicht verkehrsrecht-
lichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsgerichten und in 
Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen 
(nur im Paket Risiko Plus);

h)	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
	 für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;
i)	 Straf-Rechtsschutz
	 für die Verteidigung wegen des Vorwurfs 

aa)	 eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, 
dass Sie das Vergehen vorsätzlich begangen haben, sind Sie ver-
pflichtet, uns die Kosten zu erstatten, die wir für die Verteidigung 
wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen haben;

bb)	 eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässi-
ge Begehung strafbar ist, solange Ihnen ein fahrlässiges Verhalten 
vorgeworfen wird. Wird Ihnen dagegen vorgeworfen, ein solches 
Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend 
Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, 
dass Sie vorsätzlich gehandelt haben. Es besteht also kein Versiche-
rungsschutz bei dem Vorwurf eines Verbrechens; ebenso wenig bei 
dem Vorwurf eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden 
kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Dabei kommt es weder 
auf die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den Ausgang des Straf-
verfahrens an;

cc)	 eines sonstigen Vergehens in Ausübung und im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Wird rechtskräftig 
festgestellt, dass Sie das Vergehen vorsätzlich begangen haben, sind 
Sie verpflichtet, uns die Kosten zu erstatten, die wir für die Verteidi-
gung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen 
haben.

j)	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
	 für die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit;
k)	 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
	 für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalts, 

soweit diese nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des 
Rechtsanwalts zusammenhängen; darüber hinaus besteht Versicherungs-
schutz für ein Mediationsverfahren gemäß § 5 a;

l)	 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten
	 für die aktive Strafverfolgung, wenn eine versicherte Person im privaten 

Bereich Opfer einer rechtswidrigen Tat nach 
•	 §§ 174 bis 180, 180 b, 181, 182 Strafgesetzbuch – Straftaten gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung –,
•	 §§ 224, 225, 226, 340 Absatz 3. i. V. m. 224, 225, 226 Strafgesetz-

buch – Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit –,
•	 §§ 234, 234 a, 235, 239 Absatz 3 und 4, 239 a, 239 b Strafgesetz-

buch – Straftaten gegen die persönliche Freiheit –
oder
•	 §§ 211, 212, 221 Strafgesetzbuch – Straftaten gegen das Leben – ist.
Versicherungsschutz besteht für
aa)	 den Anschluss an eine vor einem deutschen Strafgericht erhobene 

öffentliche Klage als Nebenkläger.

E  Allgemeine Bedingungen für die HDI-Gerling Rechtsschutzversicherung (ARB 2011) – für Privatkunden –

1. 	Was ist Rechtsschutz?
§ 1 	 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung?
§ 2 	 Für welche Angelegenheiten gibt es Rechtsschutz?
§ 3 	 Welche Angelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht?
§ 3 a 	 Wie wird verfahren, wenn wir die Interessenwahrnehmung nicht 

für Erfolg versprechend halten?
§ 4	 Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung?
§ 4 a	 Wie wirkt sich ein Versichererwechsel aus?
§ 5	 Mit welchen Leistungen helfen wir Ihnen?
§ 5 a	 Was ist Mediation und welche Kosten übernehmen wir im  

Mediationsverfahren?
§ 6	 Wo gilt die Rechtsschutzversicherung?

2. 	Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis 
	 zwischen den Versicherten und uns?

§ 7	 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
§ 8	 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen?
§ 8 a	 Was ist ein Versicherungsjahr?
§ 9	 Wann ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen und welche Folgen 

hat eine verspätete Zahlung?
§ 10	 Unter welchen Voraussetzungen können wir den Beitrag ändern?
§ 11	 Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder sachlichen 

Verhältnisse des Versicherten auf den Versicherungsbeitrag aus?
§ 12	 Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt?
§ 13 	 In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden?
§ 14	 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag?

§ 15	 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen?
§ 16	 Wie sind uns gegenüber Erklärungen abzugeben?

3. 	Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?
§ 17	 Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines  

Rechtsschutzfalls?
§ 18	 siehe § 3 a
§ 19	 entfällt
§ 20	 Welches Gericht ist für Klagen aus dem Rechtsschutzvertrag  

zuständig? 
		  Welches Recht ist anzuwenden?

4. 	In welchen Formen wird der Rechtsschutz angeboten?
§ 21	 Verkehrs-Rechtsschutz
§ 22 - § 24	 entfallen
§ 25	 Privat-Rechtsschutz
§ 26	 Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz
§ 27- § 28	 entfallen
§ 29	 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und 

Grundstücken
§ 30 - § 34	 entfallen

5. 	Welcher Schutz kann zusätzlich vereinbart werden?
Paket Rundum Sorglos



	 Ist eine versicherte Person durch eine der o. g. Straftaten getötet 
worden, besteht Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen des ehelichen/eingetragenen Lebenspartners, der Eltern 
und Kinder des Opfers als Nebenkläger;

bb)	 die Tätigkeit eines Rechtsanwalts als Verletztenbeistand;
cc)	 die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Rahmen des Täter-Opfer-Aus-

gleichs gemäß § 46 a Strafgesetzbuch;
dd)	 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von 

Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) und dem Opferent-
schädigungsgesetz (OEG), sofern die Gewaltstraftat einen dauerhaf-
ten Körperschaden zur Folge hat.

§ 3	 Welche Angelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht?
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

(1)	 in ursächlichem Zusammenhang mit
a)	 Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik oder 

Aussperrung;
b)	 Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizini-

sche Behandlung zurückzuführen sind;
c)	 Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;
d)	 aa)	 dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimm-

ten Grundstücks,
bb)	 der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das 

sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie zu erwer-
ben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigen,

cc)	 der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen baulichen Verände-
rung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich in 
Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie zu erwerben oder 
in Besitz zu nehmen beabsichtigen,

dd)	 der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben;
e)	 dem Kauf von Immobilien, die Sie nicht zum Zweck der Selbstnutzung 

erworben haben und deren Kaufpreis mehr als 500.000 Euro beträgt;
(2)	 a)	 zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf 

einer Vertragsverletzung beruhen;
b)	 aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;
c)	 aus dem Recht der Handelsgesellschaften;
d)	 aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;
e)	 in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Ge-

schmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus 
geistigem Eigentum;

f)	 aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht;
g)	 in ursächlichem Zusammenhang mit

aa)	 Spiel- oder Wettverträgen, Termin- oder vergleichbaren Spekulati-
onsgeschäften sowie Gewinnzusagen;

bb)	 allen Formen von Geld- oder Vermögensanlagen, wie beispielsweise 
Anlagen in Wertpapieren, Beteiligungen an Fonds oder Gesellschaf-
ten. Der Ausschlussgrund gilt nicht für Geld- oder Vermögensan-
lagen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro sowie für Sparverträge, 
Lebens- oder Rentenversicherungen;

h)	 aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts, so-
weit nicht Rechtsschutz gemäß § 2 k) besteht;

i)	 aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen uns oder das für uns 
tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

j)	 wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sonstiger Anliegerabga-
ben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebühren für die 
Grundstücksversorgung handelt;

(3)	 a)	 in Verfahren vor Verfassungsgerichten;
b)	 in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, 

soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von 
Bediensteten internationaler oder supranationaler Organisationen aus Ar-
beitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt;

c)	 in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über 
Ihr Vermögen eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

d)	 in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bauge-
setzbuch geregelten Angelegenheiten;

e)	 in Verfahren aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechts;
f)	 in Verfahren über die Vergabe von Studienplätzen;

(4)	 a)	 mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsver-
trags untereinander, mitversicherter Personen untereinander und mitver-
sicherter Personen gegen Sie;

b)	 nicht ehelicher und nicht eingetragener Lebenspartner gleich welchen 
Geschlechts (sonstiger Lebenspartner) untereinander in ursächlichem Zu-
sammenhang mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendigung;

c)	 aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-
schutzfalls auf Sie übertragen worden oder übergegangen sind, wenn 
es sich nicht um Ansprüche handelt, die im Rahmen eines vor Eintritt des 
Rechtsschutzfalls abgeschlossenen Kraftfahrzeug-Leasingvertrags auf Sie 
übergegangen sind;

d)	 aus von Ihnen im eigenen Namen geltend gemachten Ansprüchen anderer 
Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen;

(5)	 soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammenhang mit 
einer von Ihnen vorsätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein sol-
cher Zusammenhang im Nachhinein heraus, sind Sie zur Rückzahlung der 
Leistungen verpflichtet, die wir für Sie erbracht haben;

(6)	 wenn in einem Bußgeldverfahren wegen des Vorwurfs eines Halte- oder 
Parkverstoßes der voraussichtliche Kostenaufwand in einem krassen Missver-
hältnis zu dem angestrebten Erfolg steht und keine besonderen Belange von 
Ihnen entgegenstehen.

§ 3a	�Wie wird verfahren, wenn wir die Interessenwahrnehmung nicht 
für Erfolg versprechend halten?

(1)	 Soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in den Fällen des  
§ 2 a) bis g) keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, können wir den 
Rechtsschutz ganz oder teilweise ablehnen.

(2)	 Sobald der Sachverhalt genügend geklärt ist, teilen wir Ihnen die Ablehnung 
unter Angabe der Gründe in Textform unverzüglich mit. Gleichzeitig weisen 
wir Sie darauf hin, dass Sie anstelle einer gerichtlichen Klärung zunächst Ihren 
Rechtsanwalt beauftragen können, eine begründete Stellungnahme darüber 
abzugeben, ob die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet (Stichentscheid). Die Kosten des Stichentscheids 
tragen wir in jedem Fall.

(3)	 Wir können Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der 
Sie den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 
unterrichten und die Beweismittel anzugeben haben, damit dieser die Stel-
lungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommen Sie dieser Verpflichtung 
nicht innerhalb der von uns gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungs-
schutz. Wir sind verpflichtet, Sie ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf ver-
bundene Rechtsfolge hinzuweisen.

(4)	 Die unparteiische Entscheidung des Rechtsanwalts ist für beide Seiten bin-
dend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage 
erheblich abweicht.

(5)	 Wollen wir uns darauf berufen, dass diese Entscheidung nicht bindend sei, 
müssen wir dies Ihnen gegenüber innerhalb eines Monats begründen.

§ 4	 Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung?
(1)	 Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls. Ein 

Rechtsschutzfall ist eingetreten
a)	 im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis 

an, das dem Schadenersatzanspruch zugrunde liegt;
b)	 im Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht gemäß 

§ 2 k) von dem Ereignis an, das die Änderung Ihrer Rechtslage oder die 
einer mitversicherten Person zur Folge hat;

c)	 in allen anderen Fällen in dem Zeitpunkt, in dem Sie oder ein anderer 
einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen 
haben oder begangen haben sollen.

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Versicherungs-
schutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein. Für die 
Leistungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versicherungsschutz erst nach Ab-
lauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit). Diese Wartezeit 
gilt nicht für aus dem Kauf oder Leasing eines fabrikneuen Kraftfahrzeugs 
entstehende Streitigkeiten. Die Wartezeit gilt auch dann nicht, wenn Sie den 
Versicherungsvertrag im unmittelbaren zeitlichen Anschluss an einen bisher 
mit einem anderen Rechtsschutzversicherer bestehenden gleichartigen Ver-
trag abgeschlossen haben.

(2)	 Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maß-
geblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutz-
fälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall 
außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschut-
zes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit 
sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3)	 Es besteht kein Rechtsschutz, wenn
a)	 eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versi-

cherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) 
ausgelöst hat;

b)	 uns der Rechtsschutzfall später als drei Jahre nach dem Ende des Ver-
sicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung 
erstmals angezeigt wird. Dies gilt nicht, wenn Sie die Verspätung nicht 
verschuldet haben.

(4)	 Im Steuer-Rechtsschutz gemäß § 2 e) besteht kein Rechtsschutz, wenn die 
tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit 
zugrunde liegende Steuer- oder Abgabenfestsetzung vor dem Beginn des Ver-
sicherungsschutzes eingetreten sind oder eingetreten sein sollen.

§ 4a	Wie wirkt sich ein Versichererwechsel aus? 
(1)	 Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, besteht in Ab-

weichung von § 4 Absatz 3 und Absatz 4 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn 
a)	 eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-

rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit Ihres Vorver-
sicherers fällt und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während der 
Vertragslaufzeit des mit uns bestehenden Versicherungsvertrages eintritt; 
allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht; 

b)	 der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit Ihres Vorversicherers fällt 
und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre nach Ende der 
Vertragslaufzeit Ihres Vorversicherers gegenüber uns geltend gemacht 
wird; allerdings nur dann, wenn Sie die Meldung beim Vorversicherer 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt haben und bezüglich des 
betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 



c)	 im Steuer-Rechtsschutz gemäß § 2 e) die tatsächlichen oder behaupteten 
Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- 
oder Abgabefestsetzung während der Laufzeit Ihres Vorversicherers ein-
getreten sind oder eingetreten sein sollen und der Verstoß gemäß § 4 
Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des mit uns bestehenden 
Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des 
betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht. 

(2)	 Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des Eintritts 
des Rechtsschutzfalls bestanden hat, höchstens jedoch im Umfang des mit 
uns bestehenden Vertrags.

§ 5	 Mit welchen Leistungen helfen wir Ihnen?
(1)	 Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen zur Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen und tragen
a)	 bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines für Sie 

tätigen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am 
Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts. Wir tragen in 
den Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für die Ertei-
lung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder einer Auskunft (Be-
ratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusam-
menhängt, und für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der Höhe 
nach bestimmte Gebühr festsetzt, je Rechtsschutzfall eine Vergütung bis 
zu 250 Euro. Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen 
Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung Ihrer Interes-
sen, tragen wir bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) weitere Kosten 
in der ersten Instanz für einen in Ihrem Landgerichtsbezirk ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsan-
walts, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

b)	 bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung eines für Sie 
tätigen, am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen ausländischen oder 
eines im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. Im letzteren Fall tragen wir 
die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden 
wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, 
zuständig wäre. § 5 Absatz 1 a) Satz 2 gilt entsprechend. Wohnen Sie 
mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein 
ausländischer Rechtsanwalt für Sie tätig, tragen wir weitere Kosten in der 
ersten Instanz für einen in Ihrem Landgerichtsbezirk ansässigen Rechts-
anwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der 
lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt.
Machen Sie gegenüber dem Schadenregulierungsbeauftragten des 
ausländischen Versicherers Schadenersatzansprüche aufgrund eines 
Verkehrsunfalls geltend, der sich im Ausland ereignet hat, tragen wir 
zusätzlich die übliche Vergütung eines im Inland zugelassenen Rechts-
anwalts für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung. Bleibt die 
außergerichtliche Interessenwahrnehmung erfolglos und wollen Sie Ihre 
Interessen gerichtlich weiterverfolgen, tragen wir die Ihnen entstehenden 
Kosten nach Satz 1 und Satz 2;

c)	 die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und der 
Vergütung für Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, 
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d)	 die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe 
der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen 
Gerichts erster Instanz entstehen; die Kosten für Mediationsverfahren 
richten sich ausschließlich nach § 5 a; 

e)	 die Kosten des Sachverständigenausschusses, die Sie nach § 14 Absatz 
5 der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) zu 
tragen haben;

f)	 die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Ent-
schädigung für Zeugen und der Vergütung für Sachverständige, die von 
der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der 
Vollstreckung im Verwaltungsweg;

g)	 die übliche Vergütung
aa)	 eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer 

rechtsfähigen technischen Sachverständigenorganisation in Fällen 
der
•	 Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrig-

keitenverfahren;
•	 Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Kauf- und Reparatur-

verträgen über ein vom Versicherungsschutz umfasstes Fahr-
zeug;

bb)	 für ein Sachverständigengutachten zur Feststellung der Schaden-
höhe bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach  
§ 2 a) in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten im Ausland;

h)	 die Kosten Ihrer Reisen zu einem ausländischen Gericht, wenn Ihr Er-
scheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur Vermei-
dung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur 
Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen;

i)	 die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
entstandenen Kosten, soweit Sie zu deren Erstattung verpflichtet sind;

j)	 Kosten für die ersten beiden Anträge je Rechtsschutzfall in Gnadenver-
fahren sowie in Strafaussetzungs-, Strafaufschub- und Zahlungserleichte-
rungsverfahren bei Freiheitsstrafen sowie bei 250 Euro übersteigenden 
Geldstrafen oder Geldbußen;

k)	 unabhängig von den Regelungen in den §§ 3 und 4 die Kosten einer On-
line-Rechtsberatung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, wenn der Be-
ratungsgegenstand einer der von Ihrem Versicherungsschutz umfassten 
Leistungsarten des § 2 zugeordnet werden kann und Sie als Privatperson 
betroffen sind. Eine im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung 
wird hierbei nicht angerechnet.

(2)	 a)	 Sie können die Übernahme der von uns zu tragenden Kosten verlangen, 
sobald Sie nachweisen, dass Sie zu deren Zahlung verpflichtet sind oder 
diese Verpflichtung bereits erfüllt haben.

b)	 Von Ihnen in fremder Währung aufgewandte Kosten werden Ihnen in 
Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten von Ih-
nen gezahlt wurden.

(3)	 Wir tragen nicht
a)	 Kosten, die Sie ohne Rechtspflicht übernommen haben;
b)	 Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung ent- 

standen sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten 
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine 
hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c)	 Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für Forderungen, 
die selbst nicht streitig waren, oder Kosten, die auf den nicht versicherten 
Teil von Schadenfällen entfallen;

d)	 die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechts-
schutzfall. Dies gilt nicht, sofern der Rechtsschutzfall mit einer Erstbera-
tung erledigt ist;

e)	 Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

f)	 Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als 
fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

g)	 Kosten in Gnadenverfahren sowie in Strafaussetzungs-, Strafaufschub 
und Zahlungserleichterungsverfahren, soweit nicht in Absatz 1 j) die Kos-
tenübernahme festgelegt ist;

h)	 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 
Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;

i)	 die Telefongebühren, die Ihnen im Zusammenhang mit der anwaltlichen 
telefonischen Rechtsberatung nach § 1 Absatz 2 entstehen;

(4)	 Wir zahlen in jedem Rechtsschutzfall höchstens die Versicherungssumme. 
Zahlungen für Sie und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechts-
schutzfalls werden hierbei zusammengerechnet. In nicht verkehrsrechtlichen 
Angelegenheiten gilt dies auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechts-
schutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. Ein zeitlicher und 
ursächlicher Zusammenhang liegt vor, wenn die Rechtsschutzfälle einem 
Geschehensablauf entspringen, der nach der Verkehrsauffassung als ein ein-
heitlicher Lebensvorgang aufzufassen ist.

(5)	 Wir sorgen für
a)	 die Übersetzung der für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen im 

Ausland notwendigen in Textform vorliegenden Unterlagen und tragen 
die dabei anfallenden Kosten;

b)	 die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für 
eine Kaution, die gestellt werden muss, um Sie einstweilen von Strafver-
folgungsmaßnahmen zu verschonen.

(6)	 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend
a)	 in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-

Rechtsschutz gemäß § 2 k) in familien-, lebenspartnerschafts- und erb-
rechtlichen Angelegenheiten für Notare;

b)	 im Steuer-Rechtsschutz gemäß § 2 e) für Angehörige der steuerberaten-
den Berufe;

c)	 bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige 
rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 5a	�Was ist Mediation und welche Kosten übernehmen wir im  
Mediationsverfahren?

(1)	 Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Streitbeile-
gung, bei dem die Parteien mithilfe der Moderation eines neutralen Dritten, 
des Mediators, eine eigenverantwortliche Problemlösung erarbeiten. Wir ver-
mitteln Ihnen einen Mediator zur Durchführung des Mediationsverfahrens in 
Deutschland und tragen dessen Kosten im Rahmen von Absatz 3. 

(2)	 Der Rechtsschutz für Mediation erstreckt sich auf die im Rechtsschutzvertrag 
vereinbarten Leistungsarten. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3, 4, 7 bis 14, 16, 17 und 20 
entsprechend.

(3)	 Wir tragen den auf Sie entfallenden Anteil an den Kosten des von uns vermit-
telten Mediators bis zu 1.500 Euro je Mediation. Eine im Versicherungsschein 
vereinbarte Selbstbeteiligung wird auf die Kosten des Mediationsverfahrens 
nicht angerechnet. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Per-
sonen beteiligt, übernehmen wir die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter 
zu nicht versicherten Personen. 

(4)	 Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich. 
(5)	 Wir tragen nicht die Vergütung eines Rechtsanwalts, der Sie in einem Media-

tionsverfahren vertritt.

§ 6	 Wo gilt die Rechtsschutzversicherung?
(1)	 Rechtsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, 

den nicht europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanari-
schen Inseln, den Azoren und Madeira, soweit ein Gericht oder eine Behörde 
in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein 
gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 



(2)	 Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbe-
reichs nach Absatz 1 tragen wir bei Rechtsschutzfällen, die dort während 
eines längstens zwölf Wochen dauernden Aufenthalts eintreten, sowie bei 
Verträgen, die über das Internet abgeschlossen werden, die Kosten nach  
§ 5 Absatz 1
•	 bis zu einem Höchstbetrag von 60.000 Euro pro Aufenthalt oder
•	 bei über das Internet abgeschlossenen Verträgen bis zu einem Höchstbe-

trag von 60.000 Euro für alle im Versicherungsjahr eingetretenen Rechts-
schutzfälle.

Es besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung im Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder 
Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen.

2. 	 Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis
	 zwischen den Versicherten und uns?

§ 7 	 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich 
nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 zahlen. Eine vereinbarte 
Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8  	Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen?
(1)	 Vertragsdauer
	 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlos-

sen.
(2)	 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsdauer eine Kündigung 
zugegangen ist.

(3)	 Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei einer Ver-
tragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf des dritten 
oder jedes darauf folgenden Jahres von Ihnen gekündigt werden. Die Kündi-
gung muss uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein.

§ 8a	Was ist ein Versicherungsjahr?
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. 
Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird 
das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche-
rungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

§ 9	� Wann ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen und welche Folgen 
hat eine verspätete Zahlung?

A. Beitrag und Versicherungsteuer
(1)	 Beitragszahlung
	 Die Beiträge können je nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-, 

Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichtet werden. Die Versicherungsperio-
de umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein 
Vierteljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein 
Jahr.

(2)	 Versicherungsteuer
	 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in 

der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.
B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster Beitrag
(1)	 Fälligkeit der Zahlung
	 Der erste Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zu-

gang des Versicherungsscheins fällig. 
(2)	 Leistungsfreiheit bei Nichtzahlung des Erstbeitrags
	 Haben Sie den ersten Beitrag bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht gezahlt, 

sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten. Auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags 
machen wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam.

(3)	 Rücktritt
	 Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zu-

rücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. In diesem Fall können wir 
eine angemessene Geschäftsgebühr von bis zu 30 Prozent des Jahresbei-
trags, höchstens 50 Euro verlangen. Wir können nicht vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
(1)	 Fälligkeit der Zahlung
	 Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.
(2)	 Verzug
	 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in 

Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens 
zu verlangen.

(3)	 Zahlungsaufforderung
	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf Ihre 

Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 4 und 5 mit dem Frist- 
ablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge 
jeweils getrennt anzugeben.

(4)	 Leistungsfreiheit bei Verzug
	 Tritt der Rechtsschutzfall nach Fristablauf ein und sind Sie dann noch mit der 

Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder der Kosten im Verzug, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung 
nach Absatz 3 darauf hingewiesen haben.

(5)	 Kündigung
	 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung im Verzug, 

können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie 
mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen haben. 

	 Haben wir gekündigt und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den 
angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Rechtsschutzfälle, die 
zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
(1)	 Rechtzeitige Zahlung
	 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 

als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte der 
fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in 
Textform erklärten Zahlungsaufforderung erfolgt.

(2)	 Beendigung des Lastschriftverfahrens
	 Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind 

wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir, soweit nicht etwas ande-

res bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 10 Unter welchen Voraussetzungen können wir den Beitrag ändern?
(1)	 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um 

welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzversicherung das Produkt 
von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genü-
gend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versicherer 
im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als Schadenhäu-
figkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten 
Rechtsschutzfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten 
Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die 
Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfäl-
le insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutz-
fälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Scha-
denzahlungen, die aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei den 
Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, 
in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind.

(2)	 Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge
•	 gemäß den §§ 21 und 22,
•	 gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29,
•	 gemäß den §§ 26 und 27,
•	 gemäß § 28

	 nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils un-
terschieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung.

(3)	 Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 5, 
unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den fol-
genden Kalenderjahren mit zu berücksichtigen. Ergeben die Ermittlungen des 
Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 
2,5 teilbar ist, auf die nächstniedrigere durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 
Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer Verminderung ver-
pflichtet, den Folgebeitrag um den abgerundeten Vomhundertsatz zu verän-
dern.

	 Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbei-
trag nicht übersteigen.

(4)	 Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach unseren unternehmenseigenen 
Zahlen zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei Kalenderjahren, 
in denen eine Beitragsangleichung möglich war, geringer erhöht, als er vom 
Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so dürfen wir den Folgebeitrag 
in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den im letzten 
Kalenderjahr nach unseren Zahlen ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. Die-
se Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt.

(5)	 Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgebeiträge, die ab 1. Oktober des 
Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgen, fällig werden. Sie 
unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung noch nicht zwölf Monate 
abgelaufen sind.

(6)	 Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschut-
zes ändert, so können Sie den Versicherungsvertrag kündigen. Darauf müssen 
wir Sie hinweisen, und zwar spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt, in 



dem die Beitragserhöhung wirksam werden soll. Die Kündigung können Sie 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung erklären. Sie gilt 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden soll. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer 
begründet kein Kündigungsrecht.

§ 11	�Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder sachlichen 
Verhältnisse des Versicherten auf den Versicherungsbeitrag aus?

(1)	 Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem Tarif einen 
höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, können wir vom Eintritt 
dieses Umstands an für die hierdurch entstandene höhere Gefahr den hö-
heren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach unserem Tarif auch 
gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, können wir die Absiche-
rung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der 
Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Absicherung 
der höheren Gefahr aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mit-
teilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. Wir können 
unsere Rechte nur innerhalb eines Monats nach Kenntnis von der höheren 
Gefahr ausüben.

(2)	 Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem Tarif einen 
geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, können wir vom Eintritt 
dieses Umstands an nur noch den geringeren Beitrag verlangen. Zeigen Sie 
uns diesen Umstand später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der 
Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3)	 Sie haben uns innerhalb eines Monats nach Zugang einer Aufforderung 
die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzen 
Sie diese Pflicht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, wenn Ihre Pflichtverletzung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig war. Das Nichtvorliegen der groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. Machen Sie bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrich-
tig oder unterlassen Sie die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der 
Rechtsschutzfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem uns 
die Angaben hätten zugehen müssen, so haben Sie keinen Versicherungs-
schutz, es sei denn, uns war der Eintritt des Umstands zu diesem Zeitpunkt 
bekannt. Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrich-
tige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, können wir den Umfang des Versiche-
rungsschutzes in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. Sie haben gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt 
des Rechtsschutzfalls die Frist für unsere Kündigung abgelaufen war und wir 
nicht gekündigt haben. Gleiches gilt, wenn Sie nachweisen, dass die Gefahr 
weder für den Eintritt des Rechtsschutzfalls noch den Umfang unserer Leis-
tung ursächlich war.

(4)	 Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die Ge-
fahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als vereinbart 
anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 12	Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt?
(1)	 Fällt das versicherte Interesse ganz oder teilweise weg, endet der Versiche-

rungsschutz für das weggefallene Interesse, soweit keine abweichende Re-
gelung getroffen ist. Erlangen wir später als zwei Monate nach dem Wegfall 
des versicherten Interesses hiervon Kenntnis, steht uns der Beitrag bis zum 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung zu.

(2)	 Im Falle Ihres Todes besteht der Versicherungsschutz bis zum Ende der lau-
fenden Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt war 
und das versicherte Interesse nicht aus sonstigen Gründen weggefallen ist. 
Wird der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versi-
cherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Umfang aufrechterhalten. 
Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird an 
Ihrer Stelle Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem 
Todestag die Aufhebung des Versicherungsvertrags mit Wirkung ab dem To-
destag verlangen.

(3)	 Wechseln Sie ein privat selbst genutztes Grundstück, Gebäude oder Gebäu-
deteil, eine Garage oder einen Kraftfahrzeug-Abstellplatz, erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf das neue Objekt. Versichert sind Rechtsschutz-
fälle, die im Zusammenhang mit der privaten Selbstnutzung stehen, auch 
soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das 
Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und 
vor dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten.

(4)	 Wechseln Sie ein Objekt, das Sie für Ihre gewerbliche, freiberufliche oder 
sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzen, findet Absatz 3 entsprechen-
de Anwendung, wenn das neue Objekt nach unserem Tarif weder nach der 
Größe noch nach Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten 
Beitrag rechtfertigt.

§ 13 	In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden?
(1)	 Lehnen wir den Rechtsschutz ab, obwohl wir zur Leistung verpflichtet sind, 

können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen.
(2)	 Bejahen wir unsere Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf 

Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind Sie und wir nach Anerkennung 
der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall be-
rechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

(3)	 Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zu-
gang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung 
der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 zugegangen sein.

	 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirk-
sam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirksam 
wird.

	 Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
(4)	 Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, 

der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 14 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag?
(1)	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 

Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs.

(2)	 Haben Sie einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemel-
det, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang unserer Entschei-
dung in Textform bei der Fristberechnung nicht mit.

§ 15 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen?
(1)	 Versicherungsschutz besteht für Sie und im jeweils bestimmten Umfang für 

die in § 21 bis § 29 oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Per-
sonen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen 
Personen aufgrund Verletzung oder Tötung Ihrer Person oder einer mitversi-
cherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2)	 Für mitversicherte Personen gelten die Sie betreffenden Bestimmungen sinn-
gemäß. Sie können jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte 
Person als Ihr ehelicher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 
Für von uns bereits vor Zugang des Widerspruchs übernommene oder zuge-
sagte Leistungen besteht der Versicherungsschutz fort.

§ 16 	Wie sind uns gegenüber Erklärungen abzugeben?
(1)	 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die im Versi-

cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle 
oder an unsere Hauptverwaltung gerichtet werden. Soweit gesetzlich keine 
Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfol-
gen, in Textform abzugeben.

(2)	 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, so genügt für 
eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dasselbe 
gilt für den Fall, dass Sie Ihren Namen geändert und uns die Änderung nicht 
mitgeteilt haben.

(3)	 Absatz 2 gilt auch, wenn Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb ab-
geschlossen haben und die gewerbliche Niederlassung verlegen.

3. 	 Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?

§ 17 �Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalls?

(1)	 Ihre Pflichten
Wird die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalls erforderlich, haben Sie 
a)	 uns den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefo-

nisch – anzuzeigen; 
b)	 uns vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des 

Rechtsschutzfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und 
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen oder zu beschaffen; 

c)	 soweit Ihre Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
aa)	 Kosten auslösende Maßnahmen mit uns abzustimmen, insbesondere 

vor der Erhebung und Abwehr von Klagen sowie vor der Einlegung 
von Rechtsmitteln unsere Zustimmung einzuholen; 

bb)	 für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu sor-
gen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so gering wie 
möglich gehalten werden sollen. Von mehreren möglichen Vorge-
hensweisen haben Sie die kostengünstigste zu wählen, indem Sie  
z. B. (Aufzählung nicht abschließend): 
•	 nicht zwei oder mehr Prozesse führen, wenn das Ziel kosten-

günstiger mit einem Prozess erreicht werden kann (z. B. Bün-
delung von Ansprüchen oder Inanspruchnahme von Gesamt-
schuldnern als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt 
gesonderter Klageerhebung), 

•	 auf (zusätzliche) Klageanträge verzichten, die in der aktuellen 
Situation nicht oder noch nicht notwendig sind, 

•	 vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 
Verfahrens abwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeu-
tung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, 

•	 vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagen 
und die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der restlichen 
Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Teilan-
sprüche zurückstellen, 

•	 in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Er-
hebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur 
Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Prozess-
auftrag erteilen, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst. 



	 Sie haben zur Minderung des Schadens Weisungen von uns einzu-
holen und zu befolgen. Sie haben den Rechtsanwalt entsprechend 
der Weisung zu beauftragen. 

(2)	 Deckungszusage
Wir bestätigen den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versi-
cherungsschutzes. Ergreifen Sie Maßnahmen zur Wahrnehmung Ihrer recht-
lichen Interessen, bevor wir den Umfang des Rechtsschutzes bestätigen, und 
entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, tragen wir nur die Kosten, die 
wir bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu 
tragen hätten. 

(3)	 Auswahl des Rechtsanwalts
Sie können den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsan-
wälte auswählen, deren Vergütung wir nach § 5 Absatz 1 a) und b) tragen. Wir 
wählen innerhalb des Geltungsbereichs nach § 6 Absatz 1 den Rechtsanwalt aus, 
a)	 wenn Sie dies verlangen; 
b)	 wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die alsbaldige Beauf-

tragung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint. 
(4)	 Beauftragung des Rechtsanwalts

Wenn Sie den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt haben, wird dieser 
von uns in Ihrem Namen beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts sind 
wir nicht verantwortlich. 

(5)	 Ihre weiteren Pflichten
Sie haben 
a)	 den mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beauftragten Rechtsanwalt 

vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm die Beweismittel 
anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen 
Unterlagen zu beschaffen; 

b)	 uns auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben.
(6)	 Folgen einer Pflichtverletzung

Verletzen Sie eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der voll-
ständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Weisen Sie 
nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der von uns 
geschuldeten Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegen-
heit arglistig verletzt haben. 

(7)	 Kenntnis des Rechtsanwalts
Sie müssen sich bei der Erfüllung Ihrer Obliegenheiten die Kenntnis und das 
Verhalten des von Ihnen beauftragten Rechtsanwalts zurechnen lassen, so-
fern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalls gegenüber uns übernimmt. 

(8)	 Abtretung von Ansprüchen
Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit unserem in Textform 
erklärten Einverständnis abgetreten werden. 

(9)	 Forderungsübergang
Ihre Ansprüche gegen andere auf Erstattung von Kosten, die wir getragen 
haben, gehen mit ihrer Entstehung auf uns über. Die für die Geltendmachung 
der Ansprüche notwendigen Unterlagen haben Sie uns auszuhändigen und 
bei unseren Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Ih-
nen bereits erstattete Kosten sind an uns zurückzuzahlen. Verletzen Sie diese 
Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als 
wir infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall ei-
ner grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
tragen Sie.

§ 18 	siehe § 3 a

§ 19 	entfällt

§ 20 �Welches Gericht ist für Klagen aus dem Rechtsschutzvertrag zu-
ständig? Welches Recht ist anzuwenden?

(1)	 Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die ge-
richtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Für Klagen gegen das für uns 
tätige Schadenabwicklungsunternehmen ist das Gericht am Sitz des Unter-
nehmens zuständig. Örtlich zuständig ist auch das Gericht im Bezirk Ihres 
Wohnsitzes oder, wenn ein solcher fehlt, Ihres gewöhnlichen Aufenthalts. 

(2)	 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.
Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zu-
ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine offe-
ne Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3)	 Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder dem 
unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

(4)	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4. 	 In welchen Formen wird der Rechtsschutz angeboten?

§ 21 	Verkehrs-Rechtsschutz
(1)	 a) 	 Versicherungsschutz besteht für alle Fahrzeuge, die bei Vertragsabschluss 

und während der Vertragsdauer
•	 auf Sie zugelassen sind,
•	 in Ihrem Eigentum stehen, aber auf Dritte zugelassen sind,
•	 Ihnen von Dritten zur dauerhaften Nutzung überlassen werden.
Versichert sind:
•	 Eigentümer, Halter, Leasingnehmer, Fahrer und Insassen der versi-

cherten Fahrzeuge,
•	 Sie als Mieter, Entleiher und Nutzungsberechtigter der Ihnen von 

Dritten zur dauerhaften Nutzung überlassenen Fahrzeuge.
Versicherungsschutz besteht auch für Eigentümer und Halter von Anhän-
gern, solange diese an ein vom Versicherungsschutz umfasstes Kraftfahr-
zeug angehängt sind.
Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz für Sie und Ihren ehelichen/
eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Le-
benspartner auf Ihre Eigenschaft als Mieter eines von ihnen als Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
Kraftfahrzeugs oder Anhängers.

b)	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sie, Ihren ehelichen/eingetra-
genen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner 
sowie die minderjährigen Kinder in der Eigenschaft als Fahrer von Fahr-
zeugen jeder Art.

c)	 Außerdem besteht Personen-Verkehrs-Rechtsschutz für Sie und den ehe-
lichen/eingetragenen oder den im Versicherungsschein genannten sons-
tigen Lebenspartner und die minderjährigen Kinder in der Eigenschaft als
•	 Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse nicht zulassungspflichtiger 

Fahrzeuge (einschließlich Fahrräder),
•	 Teilnehmer am öffentlichen Verkehr ohne Fortbewegungsmittel 

(Fußgänger),
•	 Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln.
Ferner besteht Versicherungsschutz für diese Versicherten beim Benutzen 
von Fahrtreppen, Fahrsteigen und Aufzügen, beim Laufen und Reiten, 
beim Rudern und Surfen, beim Rollschuh- und Skateboardfahren, beim 
Ski- oder Snowboardfahren oder beim Benutzen ähnlicher Fortbewe-
gungsmittel.

d)	 Der Versicherungsschutz gemäß Absatz 1 a) kann auf gleichartige Motor-
fahrzeuge beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils Krafträder, 
Personenkraftwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse 
sowie Anhänger.

(2)	 entfällt
(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst:

•	 Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a),
•	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d),
•	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) aa),
•	 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen gemäß § 2 g) aa),
•	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz gemäß § 2 h),
•	 Straf-Rechtsschutz gemäß § 2 i),
•	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz gemäß § 2 j).

(4)	 Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen werden.
(5)	 Wird ein versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, 

besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle des bisherigen 
Fahrzeugs tritt (Ersatzfahrzeug). Versicherungsschutz besteht auch für Rechts-
schutzfälle, die im Zusammenhang mit dem Vertrag über den Erwerb stehen.

(6)	 Die Versicherung nach Absatz 1 umfasst eine Vorsorgeversicherung. Diese 
wird wirksam, wenn sich nach Vertragsabschluss die Gesamtzahl der auf Sie 
zugelassenen Fahrzeuge erhöht. Hinzukommende Motorfahrzeuge zu Lande 
oder Anhänger sind vom Zeitpunkt der Zulassung bis zum Ende des Versi-
cherungsjahres ohne Mehrbeitrag mitversichert. Versicherungsschutz besteht 
auch für Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit dem Vertrag über den 
Erwerb stehen. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug nur zum vorübergehenden 
Gebrauch erworben wird.

(7)	 Fallen alle vom Versicherungsschutz umfassten Fahrzeuge weg, ohne dass 
der Versicherungsschutz auf ein Ersatzfahrzeug übergeht, oder sind Sie nicht 
mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für zulassungspflichtige Fahrzeu-
ge, können Sie verlangen, dass der Versicherungsvertrag ab dem Zeitpunkt 
der Anzeige vollständig aufgehoben wird.

(8)	 Verkehrs-Rechtsschutz für die Familie (für den privaten Bereich)
Abweichend von Absatz 1 a) bis c) kann vereinbart werden, dass der Versi-
cherungsschutz besteht für 
a)	 Sie,
b)	 Ihren ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten 

sonstigen Lebenspartner, 
c)	 die minderjährigen Kinder,



d)	 die unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

e)	 Ihr Elternteil oder der Elternteil Ihres mitversicherten Lebenspartners. Vo-
raussetzung ist, dass dieser
•	 alleinstehend ist,
•	 sich im Ruhestand befindet,
•	 mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt und kein weiterer Wohn-

sitz auf ihn amtlich gemeldet ist,
•	 namentlich im Versicherungsschein genannt ist.
Versichert sind ausschließlich Motorfahrzeuge zu Lande und Anhänger, 
die auf den oben genannten Personenkreis zugelassen sind oder in deren 
Eigentum stehen, aber auf Dritte zugelassen sind.
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder 
sonstigen selbstständigen Tätigkeit mit Ausnahme der Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Fahrer von Fahrzeugen.

§ 22 – § 24 entfallen

§ 25	Privat-Rechtsschutz 
(1)	 Versicherungsschutz besteht für Sie und Ihren ehelichen/eingetragenen oder 

im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner für den privaten 
Bereich. Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder 
sonstigen selbstständigen Tätigkeit.

(2)	 Mitversichert sind 
a)	 die minderjährigen Kinder, 
b)	 die unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

c)	 Ihr Elternteil oder der Elternteil Ihres mitversicherten Lebenspartners. Vo-
raussetzung ist, dass dieser
•	 alleinstehend ist,
•	 sich im Ruhestand befindet,
•	 mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt und kein weiterer Wohn-

sitz auf ihn amtlich gemeldet ist,
•	 namentlich im Versicherungsschein genannt ist.

(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
•	 Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a),
•	 Arbeits-Rechtsschutz für Rentner/Pensionäre gemäß § 2 b) bb),
•	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d),
•	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) aa),
•	 Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 f) aa),
•	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz gemäß § 2 h),
•	 Straf-Rechtsschutz gemäß § 2 i),
•	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz gemäß § 2 j),
•	 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-

recht gemäß § 2 k),
•	 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten gemäß § 2 l).

(4)	 Der Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b) aa) kann eingeschlossen werden  
(Paket Beruf). 
Bei Einschluss des Arbeits-Rechtsschutzes besteht für die versicherten Perso-
nen zusätzlich Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aufgrund eines schriftlichen Angebots des Arbeitgebers zur Aufhebung 
des Arbeitsvertrags (Aufhebungsvertrag). Abweichend von § 4 Absatz 1 c) 
gilt das Angebot zur Aufhebung als Rechtsschutzfall. Kosten werden jedoch 
höchstens bis zu 250 Euro je Rechtsschutzfall für maximal zwei Rechtsschutz-
fälle pro Versicherungsjahr übernommen.

(5)	 Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer 
eines zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu 
versehenden Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie An-
hängers. 
(Hinweis: versicherbar über §§ 21, 26, 27 oder 28)

(6)	 Aufgrund besonderer Vereinbarung besteht abweichend von Absatz 1 und 
Absatz 2 nur für Sie Versicherungsschutz (Single-Deckung).

(7)	 Paket Risiko Plus (Klausel 1251:11) 
Aufgrund besonderer Vereinbarung gelten folgende Regelungen:
a)	 Der Versicherungsschutz wird um folgende Leistungen erweitert: 

aa)	 Steuer-Rechtsschutz in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren  
gemäß § 2 e) bb)

bb)	 Sozial-Rechtsschutz in Widerspruchsverfahren gemäß § 2 f) bb) 
cc)	 Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen Angelegen-

heiten gemäß § 2 g) bb) für maximal zwei Leistungsfälle pro Ver-
sicherungsjahr. Die Kostenübernahme für beide Leistungsfälle ist 
insgesamt auf 25.000 Euro begrenzt. 

dd)	 Rechtsschutz im Familien- und Lebenspartnerschaftsrecht
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in familien- und le-

benspartnerschaftsrechtlichen Streitigkeiten in Deutschland. Die Kos-
tenübernahme ist insoweit auf 25.000 Euro je Rechtsschutzfall be-
grenzt. Versicherungsschutz besteht nicht für die Ehescheidung oder 
Scheidungsfolgesachen sowie die Aufhebung der Lebenspartnerschaft.

ee)	 Rechtsschutz im Erbrecht
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in erbrechtlichen Strei-

tigkeiten in Deutschland. Die Kostenübernahme ist insoweit auf 
25.000 Euro je Rechtsschutzfall begrenzt.

	 Abweichend von § 4 Absatz 1 b) ist ein Rechtsschutzfall in den Leis-
tungen nach Absatz 7 a) dd) und ee) in dem Zeitpunkt eingetreten, in 
dem Sie oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder 
Rechtsvorschriften begangen haben oder begangen haben sollen. 

	 Versicherungsschutz besteht erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach Versicherungsbeginn (Wartezeit).

b)	 Ohne Eintritt eines Rechtsschutzfalls und ohne Anrechnung einer Warte-
zeit übernehmen wir die Kosten für eine anwaltliche Beratung (erweiter-
ter Beratungs-Rechtsschutz), die wir vermitteln, in nachfolgend aufge-
führten Rechtsangelegenheiten:
•	 Erstellung von Testamenten oder Erbverträgen,
•	 Nachlassregelungen,
•	 Festlegung von Pflegestufen,
•	 Patientenverfügungen,
•	 Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten.
Die Kostenübernahme ist auf zwei Leistungsfälle pro Versicherungsjahr 
begrenzt. Eine im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung wird 
nicht angerechnet.

c)	 Abweichend von § 3 besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit allen Formen 
von Geld- oder Vermögensanlagen, wie beispielsweise Anlagen in Wertpa-
pieren, Beteiligungen an Fonds oder Gesellschaften, bis zu einer Höhe von 
25.000 Euro sowie für Sparverträge, Lebens- oder Rentenversicherungen.

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und ding-
lichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegen-
stand haben.

§ 26 	Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz
(1)	 Versicherungsschutz besteht für 

a)	 den privaten Bereich, und zwar für
aa)	 Sie,
bb)	 Ihren ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genann

ten sonstigen Lebenspartner,
cc)	 die minderjährigen Kinder, 
dd)	 die unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-

nerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

ee)	 Ihren Elternteil oder den Elternteil Ihres mitversicherten Lebenspart-
ners. Voraussetzung ist, dass dieser 
•	 alleinstehend ist,
•	 sich im Ruhestand befindet, 
•	 mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt und kein weiterer 

Wohnsitz auf ihn amtlich gemeldet ist,
•	 namentlich im Versicherungsschein genannt ist. 

b)	 den Verkehrsbereich für alle Motorfahrzeuge zu Lande und Anhänger, 
die bei Vertragsabschluss und während der Vertragsdauer auf die unter 
a) genannten Personen zugelassen sind oder in deren Eigentum stehen, 
aber auf Dritte zugelassen sind. Der Versicherungsschutz umfasst auch 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 
Mieter und Leasingnehmer von nicht zulassungspflichtigen Motorfahr-
zeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich für diese Personen auch auf ihre 
Eigenschaft als Fahrer von Fahrzeugen jeder Art sowie als Mieter eines als 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemiete-
ten Kraftfahrzeugs oder Anhängers.
Mitversichert sind alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fah-
rer und berechtigte Insassen 
•	 der versicherten Fahrzeuge, 
•	 der von den unter a) genannten Personen als Selbstfahrer-Vermiet-

fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuge zu Lande sowie Anhänger.

(2)	 Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstständigen Tätigkeit mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Fahrer von Fahrzeugen.

(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
•	 Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a),
•	 Arbeits-Rechtsschutz für Rentner/Pensionäre gemäß § 2 b) bb),
•	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d),
•	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) aa),
•	 Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 f) aa),
•	 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen gemäß § 2 g) aa),
•	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz gemäß § 2 h),
•	 Straf-Rechtsschutz gemäß § 2 i),
•	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz gemäß § 2 j),
•	 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-

recht gemäß § 2 k),
•	 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten gemäß § 2 l).



(4)	 Der Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b) aa) kann eingeschlossen werden  
(Paket Beruf).
Bei Einschluss des Arbeits-Rechtsschutzes besteht für die versicherten Perso-
nen zusätzlich Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aufgrund eines schriftlichen Angebots des Arbeitgebers zur Aufhebung 
des Arbeitsvertrags (Aufhebungsvertrag). Abweichend von § 4 Absatz 1 c) 
gilt das Angebot zur Aufhebung als Rechtsschutzfall. Kosten werden jedoch 
höchstens bis zu 250 Euro je Rechtsschutzfall für maximal zwei Rechtsschutz-
fälle pro Versicherungsjahr übernommen.

(5)	 Fallen alle vom Versicherungsschutz umfassten Fahrzeuge weg, ohne dass 
der Versicherungsschutz auf ein Ersatzfahrzeug übergeht, können Sie verlan-
gen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 umgewandelt 
wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Vor-
aussetzungen vorliegen und Sie und die weiteren im Absatz 1 a) aufgeführ-
ten Personen zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden uns die für 
die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen später 
als zwei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des 
Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige.

(6)	 Aufgrund besonderer Vereinbarung besteht abweichend von Absatz 1 nur für 
Sie Versicherungsschutz sowie für die berechtigten Fahrer und Insassen der 
versicherten Fahrzeuge (Single-Deckung).

(7)	 Paket Risiko Plus (Klausel 1261:11)
	 Aufgrund besonderer Vereinbarung gelten folgende Regelungen:

a) 	 Der Versicherungsschutz wird um folgende Leistungen erweitert: 
aa)	 Steuer-Rechtsschutz in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren  

gemäß § 2 e) bb)
bb)	 Sozial-Rechtsschutz in Widerspruchsverfahren gemäß § 2 f) bb) 
cc)	 Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen Angelegen-

heiten gemäß § 2 g) bb) für maximal zwei Leistungsfälle pro Ver-
sicherungsjahr. Die Kostenübernahme für beide Leistungsfälle ist 
insgesamt auf 25.000 Euro begrenzt. 

dd)	 Rechtsschutz im Familien- und Lebenspartnerschaftsrecht
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in familien- und le-

benspartnerschaftsrechtlichen Streitigkeiten in Deutschland. Die 
Kostenübernahme ist insoweit auf 25.000 Euro je Rechtsschutzfall 
begrenzt. Versicherungsschutz besteht nicht für die Ehescheidung 
oder Scheidungsfolgesachen sowie die Aufhebung der Lebenspart-
nerschaft.

ee)	 Rechtsschutz im Erbrecht
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in erbrechtlichen Strei-

tigkeiten in Deutschland. Die Kostenübernahme ist insoweit auf 
25.000 Euro je Rechtsschutzfall begrenzt.

Abweichend von § 4 Absatz 1 b) ist ein Rechtsschutzfall in den Leistun-
gen nach Absatz 7 a) dd) und ee) in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem 
Sie oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvor-
schriften begangen haben oder begangen haben sollen. 
Versicherungsschutz besteht erst nach Ablauf von drei Monaten nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit).

b)	 Ohne Eintritt eines Rechtsschutzfalls und ohne Anrechnung einer Warte-
zeit übernehmen wir die Kosten für eine anwaltliche Beratung (erweiter-
ter Beratungs-Rechtsschutz), die wir vermitteln, in nachfolgend aufge-
führten Rechtsangelegenheiten:
•	 Erstellung von Testamenten oder Erbverträgen,
•	 Nachlassregelungen,
•	 Festlegung von Pflegestufen,
•	 Patientenverfügungen,
•	 Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten.
Die Kostenübernahme ist auf zwei Leistungsfälle pro Versicherungsjahr 
begrenzt. Eine im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung wird 
nicht angerechnet.

c)	 Abweichend von § 3 besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit allen Formen 
von Geld- oder Vermögensanlagen, wie beispielsweise Anlagen in Wertpa-
pieren, Beteiligungen an Fonds oder Gesellschaften, bis zu einer Höhe von 
25.000 Euro sowie für Sparverträge, Lebens- oder Rentenversicherungen.

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen 
Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben.

§ 27 – § 28 entfallen

§ 29 	�Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und 
Grundstücken

(1)	 Versicherungsschutz besteht für Sie und Ihren ehelichen/eingetragenen oder 
im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner in Ihrer im Versi-
cherungsschein bezeichneten Eigenschaft als
a)	 Eigentümer,
b)	 Vermieter,
c)	 Verpächter,
d)	 Mieter,
e)	 Pächter,
f)	 Nutzungsberechtigter
von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versicherungs-
schein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder 
Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.

(2)	 Paket Wohnen
Bei privater Selbstnutzung erstreckt sich der Versicherungsschutz nach Absatz 
1 a), d), e) oder f) auf alle Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile sowie 
Garagen und Kraftfahrzeug-Abstellplätze, die sich innerhalb des örtlichen 
Geltungsbereichs (§ 6 Absatz 1) befinden und von folgenden Personen ge-
nutzt werden:
a)	 Ihnen und/oder Ihrem ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungs-

schein genannten sonstigen Lebenspartner,
b)	 den minderjährigen Kindern, 
c)	 den unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft lebenden volljährigen Kindern, jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

d)	 Ihrem Elternteil oder dem Elternteil Ihres mitversicherten Lebenspartners. 
Voraussetzung ist, dass dieser 
•	 alleinstehend ist,
•	 sich im Ruhestand befindet, 
•	 mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt und kein weiterer Wohn-

sitz auf ihn amtlich gemeldet ist,
•	 namentlich im Versicherungsschein genannt ist. 

(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
•	 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz gemäß § 2 c),
•	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) aa).

(4)	 Aufgrund besonderer Vereinbarung besteht abweichend von Absatz 1 und 
Absatz 2 nur für Sie Versicherungsschutz (Single-Deckung).

§ 30 – § 34 entfallen

5. 	 Welcher Schutz kann zusätzlich vereinbart werden?

Soweit vereinbart, gilt:
Paket Rundum Sorglos (Klausel 1991:11)
(1)	 Es gelten die im Versicherungsschein vereinbarte höhere Versicherungssum-

me und höhere Strafkaution.
(2)	 Abweichend von § 6 Absatz 2 tragen wir bei Rechtsschutzfällen, die wäh-

rend eines längstens zwölf Monate dauernden Aufenthalts außerhalb des 
Geltungsbereichs nach § 6 Absatz 1 eintreten, sowie bei Verträgen, die über 
das Internet abgeschlossen werden, die Kosten nach § 5 Absatz 1
•	 bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 Euro pro Aufenthalt oder
•	 bei über das Internet abgeschlossenen Verträgen bis zu einem Höchst-

betrag von 100.000 Euro für alle im Versicherungsjahr eingetretenen 
Rechtsschutzfälle.

Es besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung im Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder 
Teilnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäu-
deteilen.

(3)	 Abweichend von § 4 Absatz 1 entfällt die Wartezeit für folgende Leistungsarten:
•	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d),
•	 Steuer-Rechtsschutz gemäß § 2 e),
•	 Sozial-Rechtsschutz gemäß § 2 f),
•	 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen gemäß § 2 g) aa).

(4)	 Wir garantieren, dass bei Vereinbarung des Pakets Rundum Sorglos die bei 
Anzeige des Versicherungsfalls zu erbringenden Leistungen mindestens dem 
Versicherungsumfang der zu diesem Zeitpunkt vom Gesamtverband der Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) unverbindlichen bekannt gegebenen Musterbe-
dingungen zur Rechtsschutzversicherung entsprechen.



Kunden- und Versicherungsscheinnummer/Schadennummer
Geben Sie bitte bei allen Schadenmeldungen stets Ihre Kunden- und Versicherungs
scheinnummer an. In uns bereits gemeldeten Schadenfällen vergeben wir eine 
Schadennummer, die Sie bei weiterer Korrespondenz nicht vergessen sollten. Sie 
helfen uns damit, Ihren Schadenfall zügig zu bearbeiten. 

Schadenanzeige
Sobald Sie die Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen möchten, setzen Sie 
sich bitte formlos, gern vorab telefonisch unter 

Telefon 0511-3902-0

mit uns in Verbindung, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Schriftliche Schadenmeldungen schicken Sie bitte an folgende Anschrift:
HDI-Gerling Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH
Postfach 11 06 51
30101 Hannover

Die Formblätter für Schadenanzeigen erhalten Sie in jeder Geschäftsstelle, jeder 
Niederlassung oder bei Ihrem jeweiligen Vertriebspartner. Füllen Sie bitte die Scha-
denanzeige vollständig aus und vergessen Sie nicht, weitere vorhandene Unterla-
gen, die Aufschluss über das Schadenereignis geben, beizufügen. Sollten Sie kein 
Formblatt zur Hand haben, ist auch eine formlose Schadenanzeige ausreichend.

Telefonische Rechtsberatung
Als unser Rechtsschutz-Kunde haben Sie die Möglichkeit, kostenfreien Beratungs-
service in Anspruch zu nehmen. Mit diesem Service können Sie sich in jeder Le-
benslage einen individuellen Rechtsrat per Telefon einholen. Sie erhalten Rat 
durch kompetente Anwälte in allen Lebensbereichen, auch in nicht versicherten 
und versicherbaren Rechtsgebieten. Sie bezahlen lediglich die Telefongebühren. Sie 
betragen 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, aus Mobil-
funknetzen höchstens 42 Cent pro Minute:

Telefon: 0180 5 434783

Rechtsanwaltswahl
Gern sind wir Ihnen bei der Auswahl eines Anwalts behilflich. Auf Wunsch benen-
nen wir Ihnen einen kompetenten, unabhängigen Rechtsanwalt in der Nähe Ihres 
Wohnorts. Sie können selbstverständlich auch einen anderen Anwalt Ihrer Wahl 
beauftragen.

Gebührenvereinbarungen
Honorarvereinbarungen, die Sie mit dem Anwalt treffen, binden uns nicht. Vermei-
den Sie deshalb bitte derartige Vereinbarungen; setzen Sie sich bitte vorher mit uns 
in Verbindung.

Mehrkosten
Rechtsanwaltskosten werden in Höhe der gesetzlichen Gebühren eines am Ort des 
zuständigen Gerichts ansässigen Anwalts übernommen. Die Kosten eines Korres-
pondenzanwalts können nur in bestimmten Fällen übernommen werden; fragen Sie 
deshalb bitte vorher bei uns an.

Sonstige Gebühren
Wir tragen die Entschädigung für Zeugen und Vergütung für Sachverständige, 
wenn diese vom Gericht bestellt worden sind. In bestimmten Fällen übernehmen 
wir auch die Kosten eines von Ihnen beauftragten außergerichtlichen Sachverstän-
digen sowie Kosten eines Übersetzers. Bitte setzen Sie sich vor Erteilung des Auf-
trags mit uns in Verbindung.

Kostenrechnungen
Rechnungen der mit Ihrem Schadenfall befassten Stellen – Anwälte, Gerichte – 
reichen Sie uns bitte im Original unverzüglich ein. Die Begleichung nehmen wir 
dann von uns aus vor. Sind Fristen für die Bezahlung zu wahren – entsprechende 
Vermerke auf den Schriftstücken – so verauslagen Sie die Beträge bitte vorerst, 
da unsererseits infolge von Postlaufzeiten diese Fristen nicht immer eingehalten 
werden können. Teilen Sie uns Ihre Bankverbindung – Bankleitzahl und Kontonum-
mer – mit, damit wir die von Ihnen verauslagten Beträge schnell erstatten können.

Haftpflichtansprüche
Wenn gegen Sie Schadenersatzansprüche erhoben werden – insbesondere auf-
grund eines (Verkehrs-)Unfalles – wenden Sie sich bitte an Ihre Haftpflichtversi-
cherung.

Einigung
Bitte beachten Sie:
Bei einer Einigung mit der Gegenseite tragen wir nur diejenigen Kosten, die dem 
Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen entsprechen. Der Abschluss einer Eini-
gung sollte daher in jedem Fall mit uns abgestimmt werden.

Fristen
Bei Bußgeldbescheiden, Strafbefehlen, Mahnbescheiden etc. sind für die rechtzei-
tige Einlegung von Einsprüchen/Widersprüchen Fristen zu beachten. Diese Fristen 
entnehmen Sie bitte den Rechtsmittelbelehrungen der entsprechenden Bescheide.
Wir können und dürfen keinen Einspruch/Widerspruch einlegen. Das ist Angele-
genheit des Betroffenen oder seines Anwalts. Der Einspruch/Widerspruch braucht 
nicht begründet zu werden. 

Besonderheiten bei Schadenfällen im Ausland
Ihre Rechtsschutzversicherung gilt für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
Europa, den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanari-
schen Inseln, den Azoren und Madeira. Weitergehende Regelungen entnehmen Sie 
bitte § 6 Ihrer Rechtsschutzbedingungen. Sollte ein Schaden im Ausland eintreten, 
ist es meist erforderlich, dort einen Anwalt mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen 
zu beauftragen. In Zusammenarbeit mit der InterEurope AG, einem international 
tätigen Schadenregulierer, sorgen wir für eine unkomplizierte Abwicklung im Scha-
denfall. Rufen Sie uns an. Ein deutschsprachiger Ansprechpartner des jeweiligen 
Landes, in dem Sie sich befinden, wird Sie dann innerhalb weniger Minuten zurück-
rufen und Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Schäden im Ausland werden nach dortigem Recht reguliert. Vermeiden Sie also 
Ausgaben, die nicht unbedingt nötig sind. Kosten, die nach deutschem Recht vom 
Schädiger zu erstatten sind, werden im Ausland nicht unbedingt ersetzt. Dazu ge-
hören z. B. Mietwagenkosten.

Bei schweren Verkehrsunfällen empfiehlt es sich, den Schaden von einem Sachver-
ständigen vor Ort begutachten zu lassen – deutsche Gutachten werden meistens 
nicht anerkannt. Fotografieren Sie die Unfallstelle aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Bei einer Beschlagnahme Ihres Fahrzeugs wenden Sie sich bitte unverzüglich an 
Ihre Haftpflichtversicherung oder an die auf der Grünen Versicherungskarte ange-
gebene ausländische Korrespondenzgesellschaft.

Bei einem Unfall notieren Sie sich bitte unbedingt die amtlichen Kennzeichen aller 
am Geschehen beteiligten Fahrzeuge, die Anschriften der Fahrer und Eigentümer, 
Namen der Haftpflichtversicherungsgesellschaften sowie die Versicherungsschein-
nummern. Es empfiehlt sich, auf jeden Fall die Polizei hinzuzuziehen, um Protokolle 
aufnehmen und Namen und Anschriften von unbeteiligten Zeugen notieren zu las-
sen. In vielen europäischen Ländern gelten die eigenen Wageninsassen nicht als 
Zeugen, außerdem werden oft nur amtliche Protokolle anerkannt. Die Polizei wird 
häufig von sich aus nur dann tätig, wenn bei einem Unfall schwerere Personen- 
oder Sachschäden zu verzeichnen sind.

F  Unser Schadenfallservice


